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Handreichung zum Thema des Umweltschutzes Inhaltsverzeichnis 1. Vermeidung von Abfallstoffen 2. Immissionsschutz 3. Störfall 4. Gefahrgut



1. Vermeidung von Abfallstoffen Das weltweite Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum verstärkt den Druck auf die natürlichen Ressourcen wie Rohstoffe, Flächen und die biologische Vielfalt. Die Vermeidung von Abfällen sowie der Einsatz von Rest- und Abfallstoffen als Sekundärrohstoffe und die energetische Verwertung von Abfällen kann dabei ebenso einen erheblichen Beitrag zum Ressourcenschutz leisten, wie ressourcenschonende Produktionsprozesse, Produkte und Nutzungskonzepte. Mit dem Mitte 2012 in Kraft getretenen Kreislaufwirtschaftsgesetz werden europäische Vorgaben in deutsches Recht umgesetzt und die Abfallwirtschaft konsequent auf Abfallvermeidung und Recycling ausgerichtet.



Vorrangiges Ziel der Kreislaufwirtschaft ist die:   



Verringerung der Abfallmenge, Verringerung der schädlichen Auswirkungen des Abfalls auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, Verringerung des Gehalts an schädlichen Stoffen in Materialien und Produkten.



Das Kreislaufwirtschaftsgesetz schreibt vor, die Entsorgung in einem 5-stufigen Handlungsmodell zu organisieren und verfolgt das Ziel, den Verbrauch neuer Rohstoffe zu senken und so die Umwelt zu schonen. Danach gilt grundsätzlich folgende Rangfolge unter den Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen:
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▸ 1. Vermeidung, Vermeidung im Sinne des KrWG ist jede Maßnahme, die ergriffen wird, bevor ein Stoff, Material oder Erzeugnis zu Abfall geworden ist, und dazu dient, die Abfallmenge, die schädlichen Auswirkungen des Abfalls auf Mensch und Umwelt oder den Gehalt an schädlichen Stoffen in Materialien und Erzeugnissen zu verringern. Hierzu zählen insbesondere die anlageninterne Kreislaufführung von Stoffen, die abfallarme Produktgestaltung, die Wiederverwendung von Erzeugnissen oder die Verlängerung ihrer Lebensdauer sowie ein Konsumverhalten, das auf den Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten sowie die Nutzung von Mehrwegverpackungen gerichtet ist. ▸ 2. Vorbereitung zur Wiederverwendung, Vorbereitung zur Wiederverwendung im Sinne des KrWG ist jedes Verwertungsverfahren der Prüfung, Reinigung oder Reparatur, bei dem Erzeugnisse oder Bestandteile von Erzeugnissen, die zu Abfällen geworden sind, so vorbereitet werden, dass sie ohne weitere Vorbehandlung wieder für denselben Zweck verwendet werden können, für den sie ursprünglich bestimmt waren. ▸ 3. Recycling (stoffliche Verwertung), Recycling im Sinne des KrWG ist jedes Verwertungsverfahren durch das Abfälle zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden; es schließt die Aufbereitung organischer Materialien ein, nicht aber die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die für die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt sind. Durch das Recycling werden wiederverwertbare Abfallstoffe in den Produktionskreislauf zurückgeführt, Entsorgungsanlagen entlastet und Rohstoffe eingespart. ▸ 4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung, Verwertung im Sinne des KrWG ist jedes Verfahren, als dessen Hauptergebnis die Abfälle innerhalb der Anlage oder in der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem sie entweder andere Materialien ersetzen, die sonst zur Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet worden wären, oder indem die Abfälle so vorbereitet werden, dass sie diese Funktion erfüllen. Das heißt Einsatz von Abfällen als Ersatzbrennstoff und ober- und untertägige Verfüllung von Abfällen.
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▸ 5. Beseitigung. Beseitigung im Sinne des KrWG ist jedes Verfahren, das keine Verwertung ist, auch wenn das Verfahren zur Nebenfolge hat, dass Stoffe oder Energie zurückgewonnen werden, d.h. Verbrennung und Deponierung.



Bei diesem fünfstufigen Handlungsmodell des Kreislaufwirtschaftsgesetzes handelt es sich um Prioritäten, die gerade aus Gründen des Umweltschutzes flexibel zu handhaben sind. So ist immer der Nachweis möglich, dass bei bestimmten Abfällen das Abweichen von der Zielhierarchie notwendig ist. Verwertungsmaßnahmen müssen technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar sein. Im Mittelpunkt der Diskussion steht deshalb immer die Frage, welche Instrumente (Ge- und Verbote, Abgaben, Rücknahmeverpflichtungen usw.) man einsetzen soll und muss, um die gesetzlichen Ziele zu erreichen.
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2. Immissionsschutz Ziel des Immissionsschutzes ist es, Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Unter Immissionen werden Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen verstanden. Damit die Emissionen von Industrie und Gewerbe so gering wie möglich sind, müssen diese gesetzliche Vorgaben einhalten: Anlagengenehmigung nach BImSchG, BlmSchV Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu belästigen oder erheblich zu benachteiligen, sowie von ortsfesten Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Behandlung von Abfällen wird eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung benötigt. Das Gleiche gilt für die wesentliche Änderung solcher Anlagen. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht beginnt meist erst ab einer bestimmten Mengenschwelle beziehungsweise Größenordnung. Betreiben immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen (Überwachung, Anordnung) nach BImSchG Eine genehmigungspflichtige Anlage muss auch nach ihrer Errichtung und Inbetriebnahme stets in Übereinstimmung mit den Grundpflichten aus § 5 BImSchG und den auf § 7 BImSchG gestützten Rechtsverordnungen betrieben werden, das heißt insbesondere dem Stand der Technik entsprechen und angepasst werden. Zum Beispiel sind Anlagentypen aus folgenden Bereichen häufig Genehmigungspflichtig:        



Wärmeerzeugung, Bergbau, Energie Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich Verarbeitung Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralölraffination und Weiterverarbeitung Oberflächenbehandlung mit organischen Stoffen, ..., Holz, Zellstoff Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse Verwertung und Beseitigung von Abfällen und sonstigen Stoffen
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Betreiben von nicht immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen nach BImSchG Anlagen, welche nicht der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht unterliegen wie beispielsweise Schreinereien, Kfz-Werkstätten, Speditionen oder Tankstellen, sind so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert oder zumindest auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Schädliche Umwelteinwirkungen können beispielsweise unzumutbare Belästigungen durch Lärm oder Geruch sein. Zur Einhaltung dieser Pflicht kann das Landratsamt jederzeit die erforderlichen Anordnungen erlassen.



EU-Richtlinie Industrieemissionen Um im Einklang mit dem Verursacher- und Vorsorgeprinzip die Umweltverschmutzung durch Industrietätigkeiten zu vermeiden, zu vermindern und so weit wie möglich zu beseitigen, wurde auf europäischer Ebene ein allgemeiner Rahmen für die Kontrolle der wichtigsten Industrietätigkeiten aufgestellt, der vorzugsweise Eingriffe an der Quelle vorsieht. Die rechtliche Basis für die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung ist die Richtlinie über Industrieemissionen (IE-Richtlinie) 2010/75/EU. Zudem wird bei der Genehmigung und der Überwachung von Anlagen der jeweilige Stand der Technik berücksichtigt, sodass ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess der Umweltsituation angestoßen wird. Kern des gesetzlichen Regelwerks sind das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit seinen ca. 40 Verordnungen (BImSchV), die Technische Anleitung Luft (TA-Luft) und die Technische Anleitung Lärm (TA-Lärm), in denen die spezifischen Emissions- und Immissionsgrenzwerte festgelegt sind.
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3. Gewässerschutz Gewässer versorgen die Menschen mit Trinkwasser und die Wirtschaft mit Wasser, um Waren herzustellen. Sie bieten Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere und tragen damit zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei. Um einen Ausgleich zwischen verschiedenen Nutzungsinteressen herzustellen und gleichzeitig die Ressourcen im Gemeinwohlinteresse vor einer übermäßigen Nutzung zu bewahren, ist eine interessenausgleichende Bewirtschaftung der Gewässer erforderlich. Dies ermöglichen die Bestimmungen des Gewässerschutzrechts.



Gewässerschutzrecht Das Gewässerschutzrecht ist die Summe aller Vorschriften die dem Gewässerschutz dienen können: also neben den Kernvorschriften des - Wasserhaushaltsgesetzes, - des Abwasserabgabengesetzes, - der Oberflächengewässer- Grundwasser- und Abwasserverordnung, gehören auch Vorschriften aus anderen Rechtsgebieten dazu, etwa - das Naturschutzrecht, - das Bodenrecht, - das Abfallrecht, - das Wasserwege- und Wasserverkehrsrecht oder - das Strafrecht.



Ein umfassender Gewässerschutz ist heute allein auf nationaler Ebene nicht mehr vorstellbar. Nur durch Koordination und Bündelung der Maßnahmen auf europäischer und internationaler Ebene können viele der drängenden Probleme gelöst werden. Die Zusammenarbeit innerhalb der EU, aber auch weltweit, ist daher essentiell für einen effektiven Gewässerschutz.
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EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Die im Jahr 2000 in Kraft getretene „Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)“ hat ein ambitioniertes Ziel: das Erreichen - des guten ökologischen und chemischen Zustands aller europäischen Oberflächengewässer - des guten chemischen und mengenmäßigen Zustands des europäischen Grundwassers - und des guten ökologischen Potenzials und guten chemischen Zustands für künstliche und natürliche, aber erheblich veränderte europäischen Gewässer Gemeint ist damit, dass in allen Gewässern wieder möglichst naturnahe Strukturen und wenig Schadstoffe vorkommen sollen und deshalb auch wieder die typischen Tiere und Pflanzen dort leben können. Voraussetzung zur Erreichung dieses Zieles ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Wasser und die nachhaltige Bewirtschaftung aller Gewässer, das heißt der Flüsse, der Seen und des Grundwassers. Eine maßgebliche Neuerung der WRRL ist deren ganzheitlicher Ansatz. Gewässer werden flussgebietsbezogen, also von der Quelle bis zur Mündung betrachtet. Auf Grundlage der erhobenen Daten werden in den Gewässern Defizite und deren Ursachen identifiziert und basierend darauf effiziente Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustands abgeleitet und schrittweise umgesetzt. Zu solchen Maßnahmen zählen Renaturierung, strengere Kontrollen der Landwirtschaft oder auch schärfere Vorgaben für die Reinigung von Abwässern. Umgesetzt wird die europäische EG-Wasserrahmenrichtlinie im nationalen Wasserhaushaltsgesetz.



Wasserhaushaltsgesetz Die Vorschriften des WHG betreffen die Benutzung und den Schutz der Gewässer (oberirdische Gewässer, Küstengewässer, Grundwasser). Die Vorschriften dienen zur Ordnung des Wasserhaushalts und beinhalten z.B. Anforderungen zur Einleitung von Abwasser, zur Grundwassernutzung, Wasserschutzgebiete, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die Maßnahmen- und Bewirtschaftungsplanung sowie die Unterhaltung und Ausbau von Gewässern und dem Hochwasserschutz.
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4. Störfall Ein Störfall wird als ein Ereignis definiert, (z.B. eine Emission, ein Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes), das sich aus einer Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs in einem Betriebsbereich oder einer Anlage ergibt, das unmittelbar oder später innerhalb oder außerhalb des Betriebsbereichs oder der Anlage zu einer ernsten Gefahr oder zu erheblichen Sachschäden führt und bei dem ein oder mehrere gefährliche Stoffe beteiligt sind. Was ist eine ernste Gefahr? Gemäß Störfall-Verordnung (12. BImSchV) ist eine ernste Gefahr, eine Gefahr, bei der das Leben von Menschen bedroht wird oder schwerwiegende Gesundheitsbeeinträchtigungen von Menschen zu befürchten sind, bei der die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen beeinträchtigt werden kann oder bei der die Umwelt, insbesondere Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgüter geschädigt werden können, falls durch eine Veränderung ihres Bestandes oder ihrer Nutzbarkeit das Gemeinwohl beeinträchtigt würde.



EU-Seveso-Richtlinie und Störfall-Verordnung Durch Industriebetriebe, in denen größere Mengen gefährlicher Stoffe gehandhabt werden, können Gefahren für Beschäftigte, Bevölkerung und Umwelt entstehen, z.B. aufgrund der Reaktionsfähigkeit der Stoffe sowie ihrer toxischen und umweltschädlichen Eigenschaften. Um Risiken wirksam vorzubeugen sind Industriebetriebe so zu planen und zu betreiben, dass Fehler und Störungen durch Anwendung geeigneter, zuverlässiger Technik und durch betriebliche, organisatorische Maßnahmen vermieden bzw. wirksam verringert werden, Systeme sich im Falle von Fehlern oder Störungen "fehlerfreundlich" verhalten und durch einzelne Ereignisse keine unzulässigen oder nicht beherrschbaren Auswirkungen auftreten. Rechtliche Regelungen zur Verhütung schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen und zur Begrenzung der Unfallfolgen für Mensch und Umwelt enthält die StörfallVerordnung (12. BImSchV), die auf der europäischen Seveso-II-Richtlinie basiert. Die Seveso-II-Richtlinie wird mit Wirkung zum 1. Juni 2015 aufgehoben und durch die Richtlinie 2012/18 ersetzt. Die Grundelemente der alten Richtlinie sind erhalten geblieben.
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Die Störfallverordnung gilt für alle Betriebsbereiche (z. B. Produktionsanlagen, Lager), in denen gefährliche Stoffe oberhalb einer sog. Mengenschwelle (Anhang I der 12. BImSchV) vorhanden sind. Die Betreiber der betroffenen Betriebsbereiche sind durch die Störfallverordnung durch die „Grundpflichten“ verpflichtet im Betrieb     



Gefahrenquellen systematisch zu erkennen, die damit verbundenen Risiken zu bewerten, Maßnahmen zur Vorbeugung und Verhinderung von Störungen abzuleiten und wirksam umzusetzen, Maßnahmen zur Begrenzung eventueller Auswirkungen zu definieren und wirksam umzusetzen, sowie schließlich die Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überprüfen und ggf. an die Erfordernisse anzupassen (Überwachung, Controlling)



Ab einer gewissen Mengenschwelle (Anhang I der 12. BImSchV) gefährlicher Stoffe finden die „erweiterten Pflichten“ Anwendung. Hier sind Betreiber dazu verpflichtet     



Sicherheitsberichte zu erstellen, Sicherheitsmanagementsysteme zu implementieren, Störfallbeauftragten gemäß der Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte (5. BImSchV) zu bestellen, sowie internen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen zu erstellen, und die Öffentlichkeit zu informieren.



Verhalten beim Eintritt eines Störfalls Warnung und fortlaufende Information über den Verlauf eines Störfalls. Benachrichtigung folgender Stellen: 







Rettungsleitstelle der Feuerwehr und Geologie Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft Wasserbehörde







Landesdirektion, Abt. Arbeitsschutz







Berufsgenossenschaft Chemie







Entsorgungsfachbetrieb
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Verhalten im Störfall







Geschlossene Räume aufsuchen







Türen und Fenster schließen







Radio und Fernseher einschalten Weisungen der Einsatzkräfte befolgen Nicht telefonieren (außer zum Selbstschutz)



 



9



5. Gefahrgut Gefahrgüter sind Stoffe und Gegenstände, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, v.a. für die Allgemeinheit, für wichtige Gemeinschaftsgüter, für Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Sachen ausgehen können.



Völkerrechtliche Vereinbarungen Aufgrund des zunehmend weltweiten Austausches von Waren sind internationale Vereinbarungen erforderlich. Ein Auszug solcher Vereinbarungen ist nachfolgend aufgelistet:  International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code),  Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR),  Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID),  Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN), National werden in der GGVSEB Details zum innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Transport von Gefahrgut auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern geregelt. Sie nimmt das ADR, das RID und das ADN in Bezug. Damit wird die Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland im nationales Recht umgesetzt. Schulung und Unterweisung Besonderen Wert legt die GGSEB-Verordnung auf die Schulung von Personen, die mit gefährlichen Gütern umgehen.  Fahrzeugführer zum Transport gefährlicher Güter auf der Straße müssen an einer von der zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) anerkannten Schulung über den Gefahrguttransport erfolgreich teilnehmen.  Erweiterte Schulungen sind erforderlich für Tankfahrzeugfahrer und Fahrer von explosiven und radioaktiven Stoffen.  Die Schulungen sind regelmäßig zu wiederholen. Aber auch die weiteren, an der Gefahrgutbeförderung beteiligten Personen müssen je nach Verantwortlichkeiten und Aufgaben - unterwiesen werden.
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Unternehmen, die mehr als sog. “Kleinmengen” Gefahrgut befördern, versenden, zur Beförderung verpacken oder übergeben, müssen mindestens einen “Gefahrgutbeauftragten” bestellen, der die Einhaltung der Gefahrgutvorschriften zu überwachen hat. Allen an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligten Personen sind allgemeine und besondere Sicherheitspflichten auferlegt. Besonders deutlich ist dies in Kapitel 1.4 ADR/RID/ADN und §§ 17 bis 34a der GGVSEB zum Ausdruck gebracht.



Gefahrgutkennzeichnung Die Gefahrgüter sind in der GGBefG, GGVSEB und dem ADR entsprechend ihren gefährlichen Eigenschaften in Klassen 1 bis 9 sowie verschiedenen Unterklassen eingeteilt: 1. Explosive Stoffe und Gegenstände 2. Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase 3. Entzündbare flüssige Stoffe 4. Entzündbare feste Stoffe 5. Brandfördernde Stoffe und organische Peroxide 6. Giftige, ansteckungsgefährdende und ekelerregende Stoffe 7. Radioaktive Stoffe 8. Ätzende Stoffe 9. Verschiedene gefährliche Stoffe oder Gegenstände



Gefährliche Güter sind so zu kennzeichnen, dass sie als solche erkannt werden. Diese Kennzeichnung erfolgt mit Gefahrzetteln und der UN-Nummer.



Gefahrzettel (Placards) Entsprechend der Klassen sind bestimmte Gefahrzettel auf Versandstücken, Tanks, Containern und Fahrzeugen anzubringen.



Die Gefahrzettel können zusätzlich eine Aufschrift in Zahlen (oder Buchstaben) tragen, die auf die Gefahrklasse (oder bei Explosivstoffen auf die sogenannten Verträglichkeitsgruppen) hinweisen.
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Orangefarbende Tafeln Damit sich Rettungs- und Einsatzkräfte bei einem Unfall schnell einen Überblick über die möglichen Gefahren verschaffen können, sind Form und Inhalt der orangefarbenen Tafeln vorgeschrieben. Im Brandfall müssen diese Tafeln 15 Minuten lang lesbar bleiben.



Obere Hälfte



X vor der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr Untere Hälfte



Kemlerzahl: Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (sie besteht aus zwei oder drei Ziffern) Diese Nummer informiert die Feuerwehr bei einem Unfall, welche Hilfsmaßnahmen notwendig und welche verboten sind. Stoff reagiert in gefährlicher Weise mit Wasser.



UN-Nummer: eine vierstellige Nummer, die eindeutig einem bestimmten Gefahrgut zugeordnet ist. Ihre Bedeutung kann einem Verzeichnis der gefährlichen Güter entnommen werden. Dieses Verzeichnis befindet sich im Kapitel 3.2 der Anlage A zum ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) Teil 3.



Kennzeichnung der Gefahr (Kemlerzahl) 1. nicht besetzt 2. Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion 3. Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff 4. Entzündbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff 5. Oxidierende (brandfördernde) Wirkung 6. Giftigkeit oder Ansteckungsgefahr 7. Radioaktivität 8. Ätzwirkung 9. Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion



Kann die Gefahr eines Stoffes ausreichend durch eine einzige Ziffer angegeben werden, wird dieser Ziffer eine Null angefügt. Die Verdoppelung einer Ziffer weist auf die Zunahme der entsprechenden Gefahr hin.



Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne unter: Ingenieurbüro Voss Magnolienstraße 13 - 86316 Friedberg Tel: 08205-963939 Email: www.voss-arbeitsschutz.de Ingenieurbüro Voss, Friedberg (Bayern)
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handreichung - Buch.de 

28.04.2010 - einfachte, naive Persönlichkeitstheorien zur Beurteilung anderer Menschen. Der Halo-Effekt beruht auf dem Übertragen des allgemeinen ...
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kohleverwendung und umweltschutz pdf 

You are entirely free to find, use and download, so there is no cost at all. kohleverwendung und umweltschutz PDF may not make exciting reading, but ...
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Handreichung Medikamentengabe - Berlin.de 

Senatsverwaltung fÃ¼r Bildung, Jugend und Familie in jedem Fall mitgetragen. Hintergrund fÃ¼r den Vorschlag ist, dass mit der Medikamentengabe, dem Richten von. Medikamenten und der Erinnerung an und der Ãœberwachung der Medikamenteneinnahme nach Â§.
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Handreichung - transit-online 

... (2015a): Aktion â€žSicher Wohnen in Hessenâ€œ. Polizei Hessen. https://www.polizei.hessen.de/Praevention/. Staedtebauliche-Kriminalpraevention/broker.jsp?
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Konfliktfelder und Perspektiven im Umweltschutz 

scheidungen im komplexen beruflichen Alltag zu treffen, bedarf es einer fundierten ... geht um dramatische Veränderungen der Rahmenbedingungen für die ...
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Stellungnahme der internationalen Heilsarmee UMWELTSCHUTZ 

Die Heilsarmee glaubt, dass der Mensch nach dem. Ebenbild Gottes geschaffen ist und ihm die FÃ¼rsorge fÃ¼r die Erde und alles, was darin ist, anvertraut wurde.
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Jens L. Tiedemann: 

chologen untersucht worden. Scham ist ein Affekt, der auch erst seit Kurzem im analytischen Diskurs auftaucht. Sie ist vom Status einer wenig geschÃ¤tzten und ...
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Jens Seiler - cloudfront.net 

AXA, BMW, BRAUN, BURDA, CHRIST,. DEUTSCHE BANK ... Unterhaltung. Jens Seiler als Entertainer - denn Wissen macht Spaß! Hatten Sie schon einmal ...










 


[image: alt]





Interview mit Jens Chrzanowski 

facher: Meist reicht der Kontoantrag Online aus, in der Regel ... direkt mit dem Trading starten. Schneller ist kein ... die Forex-Trader hat sich enorm viel getan: Mit der Market ... Viele Wettbewerber geben ein Demokonto zum Testen nur.
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Klaus Tochtermann Wissenstransfer mit ... - VOSS 

Ruf nach einem nachhaltigen Management des organisationalen Wissens ...... Die Mitarbeiter-Weblogs wurden ohne externe Beratung konzipiert und ...... Unternehmen erkennt ein die Wiki-EinfÃ¼hrung begleitendes Change Management als.
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Jens L. Tiedemann: 

www.imaginary-world.de .... Diese affektzentrierte Vision der Psychoanalyse stellt eine .... nung und Bewertung von anderen verbunden ist, eine Ablehnung,.
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Klaus Tochtermann Wissenstransfer mit ... - VOSS 

Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2010. Lektorat: Stefanie ...... zu verwalten gilt wieder als oberste PrÃ¤misse fÃ¼r Innovation und Fortschritt in ...... So wurden Weblogs schnell zur â€žmainstream personal communicationâ€œ.
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der knochenhexer by jens lossau jens schumacher AWS 

This. Der Knochenhexer By Jens Lossau Jens Schumacher PDF on the files/S3Library-Ae320-831ca-7e34c-E71ab-2b757.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if pro
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